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Bericht 
Der 

Kommiffion für Sinanzen und Bälle 

0) über 

den Entwurf eines Gejeges wegen Abwickelung der Schulden des ehemaligen Frei- 
ffaates und der Kommune Danzig. (Nr. 171 der Drudfachen.) 

(Anmerkung: Der Gefeb - Entwurf ift unter Nr. 90,,©. 737 ff. der Anl, 5. d. Verh. d. Ziveiten Kammer- bereits gebrudt.) 

is ver in Zolge des. tiffiter Friedens gebildete Zreifteat Dan- 
zig im Sahre 1814 wiederum dem preußiichen Staate einverleibt 
wurde, war, berfelbe in Solge der Kriegseoniributionen u. f. w. 
aus den Sahren 1807 und sq. mit einer bepentenden Schuld be- 
Yaftet, Bereits dureh) eine Alerhöchfte Kabinets-Drpre vom 17. De- 
z3ember 1821 find die betreffenden Staats- Minifter zur Regulirung 
des fraglichen Schuldenweiens angemiefen morden; weil jensch 
diejer Auftrag wegen der. Damals verweigerten Theilnahme von 
Seiten des Magiftrats und der Stadtverorbneten zu Danzig nicht 
zur Erledigung Eommen Fonnte, tft die Feftftellung der Grundfäbe, 
wonach das gedachte Schuldenwefen regulirt werden fol, durdy Die 
mit gefebliher Kraft publizierte, in der Gefed-Sommlung Seite 82 
ne Alerhönfte Kabinets-Drdre vom 24, April 1824 
erfolgt. 

Durch zwei Spätere nicht publiziete Allerhöchite Kabinets- 
Drdies, vom 19, April 1831 und 17, Auguft 1842, wurde Darauf 
das Derhältniß der Stadtgemeinde Danzig zu Dem Inbegriff 
Der Bewohner Des übrigen Gebietes des ehemaligen Tretftuates 
beftimmt, nad welchem fie gegenfeitig zu der der Gefammtheit 
der Bewohner des ehemaligen Sreiftantes auferlegten Berpflichtung 
beitragen follten, 

Unter Nr. 3 der Mlerhöchften Kabinets-Drdre vom 24. April 
4824 wird die fragliche Schuld, vorbehaltlich der Verification, im 
Rominalbetenge auf 11,992,602 Rihlr. 26 Ser. 10 Pf. angegeben 
und ift fie nad erfolgter Berificatton auf 12,280,845 Athlr. 24 Syr. 
3Df feltgeftellt worden. 

In Nr. 6 der ebengedachten Allerhöchften Kabinets -Drbre 
wird Die Verpflichtung des Staates zwar anerfannt, Die Ueber- 
fhüffe, welhe er aus dem Ertrage des auf ihn übergegangemen 
Bermögens des Freiftantes an Domainen und Regalen bezieht, 
nad) Abzug Der Berwaltungs-Koften zur Tilgung jener Schulden 
feinerfetts bergugeben; nicht minder jedoch; der Grundfag ausge- 
forochen, Daß anpererfeits ebenfomohl die Staatskaffe nicht Für 
Herpfliähtet zu erachten jei, aus dem Vermögen der übrigen Einwoh- 
ner des Staates zur Befriedigung ber Öläubiger des vormaligen 
Treiftnates umd der Kommune Danzig beizutragen, vielmehr Lehtere 
nach dem Maße ihrer Kräfte zur Beiftener heranzuziehen fet. 
Demgemäß wird forann das Verhältnig, wonad der Staat und 
die Stadt Danzig nebft Den zu Dem. vormaligen Sreiftante feiner 

> Zeit gehörigen Ortfepaften umd einzefmen Befisungen zu Tontri- 

Ihulden-Etat au 
gierungs-Hauptlaffe zu Danzig aus ihren: provinziellen Staate= 

Anweifung der Haupt-Verwaltung der Staate- 
fhulden, vom 1, Sanuar 1824 ab, jährlich 115,000 Rthlr. und 
von Iesteren fährlid 30,000 Rtbir., in Summa 145,000 Rtylr., 
6:8 zur vollendeten Tilgung der Schuld eingezahlt werden follen. 

Zur Empfangnahme diefer Summe murde die Geehandlung 
in Berlin bezeichnet, welde, wegen ihrer Kennintß der Gefchäfte 
mit Papieren und Taufmännifchen Specnlationen und weil fte am 
Hauptiorte des Handels mit öffentlihen Papteren ihren Sib habe, 
am beiten geeignet erfeine, Die Abwideling des Schuldenmefeng 
g. zu vollziehen, und es wurde biefelße angemwiefen, nach Maßgabe 
der eingehenden Beträge, Obligationen ver fraglichen Schuld auf 
der Bürfe einzukaufen oder, infoferm der Cours ein Marimune 
überfleige, durch’8 2008 zur Eimlöfung aufzurufen. Gleichzeitig 
wurde Die Staatöfchulden- Verwaltung autorifirt, bei günftigen 
Konjunkturen und Courfen, infoweit ihre Nefervefonde e3 geflat= 
teten, der GSeehandlung zu wohlfelleren Einfäufen über bie be- 
fimmte Jahres-Summe hinaus Borfchüffe zu Teiften, damit eine 
fihnellere Befeitigung des ganzen Schuldenwefens fowohl im Sn- 
tereffe des Staates als des. anderen Schuloners‘ möglich werde, 
Der in der mehrermähnten Allerhöchften Kabineg-Drdre vont 
24, April 1824, damals zu 33% pCt. ‚angenommene Börfeneonrs 
tt in der Weife Durch Diefe Drbre regulivt worden, daß verfelbe 
mit Ablauf eines jeden auf dag Jahr 1824 folgenden Jahres am 
15 p6h, ‚big zur gänzlichen Tilgung der Schulo erhöht werde, fo 
daß in diefem Zuwachs bie Bergitung der Zinfen enthalten fein fol, 
‚.& it nun durd glüdfiche Einkäufe Danziger Obligationen zıe 

niedrigen Preifen gelungen, die fragliche Schuld fon febt mac) 
dem Srhluffe des Tsahres 1850 bis auf die Summe von 

4,911,362 Rthle. 1 Spr. 2 Pf. = 
zu vermindern, und davon fallen nach Dem bereits erwähnten Bet- 
trageverhältniffe 

a) auf den Staat..... 1,515,907 Rthlr. 24 Ser, 9 Pf. 
b) auf die. Studt Dan- 

zig und die betref- 
, fenden Landgemelit- 
I a 395454 = (a 

Summe wie oben 1,911,362 Rihle, 1 Sgr, 2 Pi- 

foelehe noch zu Hilgen bfeiht, 

buiren haben, Hal m feftgefeßt, Daß von erflerem Durch die Ne- 
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Die Hnupt-Berwaltung der Staatsfihulden hat, um die Amor- 
tifationg-Rate des Staats, welche fchon für die Jahre 1820%3 auf 
den. probinziellen Stantsfäulden - Etats fand, nicht unbenubt zu 
laffen, diefe Gelder und einen namhaften Theil ihres Neferoefonds 
dazu verwendet, vor und nad Danziger Obligationen und Schuld- 

- Anerkenntniffe anfaufen zu Iaffen, und e8 bejist biefelbe Daher zur 
Zeit einen Beftand im Betrage von 1,610,704 Rthlr, 20 Sur. 11 

. Der ganze Antheil. des Staats in der mehrgedaditen Schulo 
beläuft fi jedoch nur, mie oben gejagt, auf 1,515,907 Rihlr, 24 
Sgr. I Pf; der Nefervefonts haf daher fir 94,796 Rthlr. 26 Sgr. 
2 Pf. mehr Scähulddofumente, ala der Staat zur Abtragung feines 
Antheils an der Schuld bedarf, 

Wenn nun die Grundfäbe nod) ferner befolgt werden, melde 
die Allerhöcfte Kabinets-Ordre vom 24, April 1824 in Bezug auf 
die Tilgung der Schuld feftießt, fo wiirde die gänzliche Abwielung 
de3 fraglichen Berhältnifies in höchftens 10 bis 11 Jahren erfolgen; 
um jedoch den Refervefonds Der allgemeinen Staatsihuld in_ den 
Stand zu ftellen, die ihm zugehörigen unverzinelichen Danziger Obli- 
gationen des baldtgften zu verwerthen und den Provinzialjchulden- 
Etat von der jährlichen Amortifationg-Rate ad 115,000 Rthlr, zu 
befreien; endlich auch um Mittel zur theilweifen Dedung des in 
dem nachträglichen Berichte der Central - Kommiffion zur Prüfung 

'de8 Staatshaushalts-Etats (Mr. 181 der Drudfacen) nachgemiefe- 
nen Defizits pro 1851 von 3,072,573 Rthle. zu gewinnen, hat bie 
Staatsregierung Veranlaffung genommen, Den sub 171 abgedrud- 
ten Gefeb-Entwurf den Kammern vorzulegen, 

Bon feiner Seite wurde bei Berathang diefed Entwurfg in 
der Sinanz-Kommiffion Das Recht des Staats bezweifelt, die frag« 
Yiche Angelegenheit im Wege der Gefehgebung anderweit zu regu- 
Iiren und ihrer baldigen Erledigung zuzuführen; Uberdieg haben Die 
Abgeoroneten der Stadt Danzig, obwohl fie hierzu nicht mit fpe- 
zieller Vollmacht verfehen waren und nur in ihrer Eigenfehaft als 
Abgeprönete zur zweiten Sammer handelten, jih, wie es in ben 
Motiven zum Gejeb - Entwurf Seite 9 heißt, in Rüdjiht auf das 
Tilgungaverfahren, fo weit e8 ben ehemaligen Breiftant als Mit- 
fhuldner betrifft, mit den Hieviiber im Gefeb - Entwurf enthaltenen 
Beftimmungen einverflanden erflärt, 

. Die Kommifjion erörterte fobann,. ob auf Grund des $. 22 
der Allerhääften Aabinets - Drvre vom 2, November 1822 wegen 
Regulirung des von der Hauptverwaltung der Staatefchulden über- 
Re Prosinzial-Staatsfchuldenwefend, welhe folgendermaßen 
autets 

„Endlich behalte Ich Mir vor, einzelne, auf den Etats 
der Propinztal-Staatsfrhulden ftehende Paffton wegen der 
Berbindung, in welder fie mit der allgemeinen Staate- 
fchuld ftehen, auf den Etat derfelben, fo wie umgelehrt 
einzelne auf dem Iehteren ftehende Pafftva wegen ihrer 
näheren Beziehung zu den provinziellen Staatefchulven 
unter Diefe aufnehmen und übertragen zu laffen, fo weit 
dadurch die in Meiner Verordnung yom 17. Januar 1820, 
$. 1 auf 180,091,720 Rthie. 19 g&r. 1 Pf. feftgeftellte 
Summe ber verzinglichen allgemeinen und die $. 19 auf 
25,914,694 Rthle. 7 g©r. N Summe der pro- 
Yinztellen Staatsfchulden beider Etats in ihrer Gefammt- 
beit nicht überfchritten wird”, 

die fragliche Schuld von dem Provinzial = Etat auf den Etat Der 
° allgemeinen Staatsfhuld zu übertragen fet. 

Bon einer Seite wurbe zwar Darauf hingemiefen, daß bie im 
$. 22 des Gefrbes vom 2. November 1822 als Bedingung erfor- 
derte Verbindung der probinziellen Staatsfehuld mit der allgemeinen 
Stäatsfchuld nicht nachgemiefen fei. Es wurde von der Kommifjion 
indeß anerkannt, daß auf diefe Bedingung infofern ein befonderes 
Gewicht nicht gelset werden Eünne, als der in dem erwähnten Ge- 
febe gewählte Ausprud an fich ziemlich unbeftimmt fet, fo. daß je 
nad der Auslegung, welche man demfelben gebe, eine joldhe Ver- 
ee faft in allen Fällen oder faft niemals zuzugeben 
ein werde. Er 

; Da ferner der bei der Kommiffionsberathung anwefende Direk- 
tor der Hauptverwaltung der Staatsfhulden Die Berficherung ab-> 

-. gab, daß die Tebtgedachte Behörve fich ftets zu der weniger ftrikten 
Auslegung jener Beltimmung bekannt habe, und da enplich Die An- 
ihr Billigung fand, Daß bei der jebigen Mitwirkung aller drei 
Daktoren der Gefebgebung nod) weniger Grund vorliege, jener Bor- 
Ihrift eine allzu ängftliche Auslegung zu geben, fo erklärte fih die 
Kommiffton einftimmig damit einverftanden, daß der Neft der dan» 
iger Schuld im Wege der Gefebgebung von dem Etat der pro- 
yanlellen auf den der allgemeinen Staatsfhuld Abertragen werden 
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Bei der anberweiten Frage: ob die Hebertragung in dem von 
der Staatsregierung im $. 2 des Entwurfs vorgefhlagenen Maße 
gerechtfertigt exfcheine, „fanden fich im Wefentlipen zwei Anfichten 
‚gegenüber, nad) weichen ein Theil der Kommifften die Uebertragung 
des Belrags von 1,515,000 Athlr. auf ven Titel der Fonfolidirten 
Staatsfhulb für gevemifertigt hält, der andere Theil tagegen der 
Anfiht war, daß Die Danziger Obligationen nad) $. 4 des Öefehes 

som 24, April 1824 höchftens 695 pCt. des Nominalbetrags werth 
fein Eönnten, und daß daher die Summe yon. 1,515,000 Rthfr. 
mindeftens auf 1,051,000 Athlr. reduziert werden mitffe. 

Was zumächit die lebtere Anficht betrifft, fo wurden für bie- 
felbe in der Onuptfache folgende Gründe geltend gemacht: 

Die Regierung habe auf Grund des $. 22 der Allerhöchften 
Kabinet3-Orbre vom 2. November 1822 die theilweife Lebertragung 
te3 auf dem Etat dev, Provinzial-Staatsfchulden ftehenden Paffivums 
von 1,633,000 Rthie. zur Dedung der Danziger Freiftaatsfchulden 
af den Titel der fonfolidirten Stantefchuld beantragt, und zwar 
dergeftalt, daß für die feiteng des Staats noch zu tilgenden Danziger 
Obligationen zum Gefammtbetrage von 1,515,907 Rthlr. 24 Sar. 
IP ein entiprechender Theil in runder Summe mit 1,515,000 
Rihle. übernommen und in Staatsfehufofcheinen verbrieft werde. 
Bei Diefem DBorfchlage fei aber feine Rüdicht darauf genommen, 
daß der gefebliche Marimal-Cours der danziger Obligationen, wenn 
fie etwa nicht mehr wie bißher Durch Ankäufe weit unter demfelben 

‚zu befchaffen wären, fih nad $. 4 der Verordnung vom 24, April 
1824 nur zu 69% pCt, berechne, und daß Daher die Stants - Kaffe 
für den auf jie fallenden Untheil ber danziger Vreiftantsfchulden 
höhftens 1,051,029 Rihle. zu verwenden braude, Mit Nücficht 
darauf, daß möglicherweife Diefer Betrag zur Zilging der Danziger 
Schulden erforderlich werben Eönnte, möge e8 fich vechtfertigen laffen, 
fie Dur) den gleichen Betrag in Stantsfchuldfiheinen, die mög- 
li'herweife al pari einzulöfen wären, zu erfegen und unbeachtet zu 
laffen, Daß jener veduzivte Betrag über dag wirkliche Vebürfif 
immer noch, weit hinausgehe, indem einerfeits die Obligationen, da 

fie mu mit 1% pCt. des Nominalbetrags verzinft werden, einem 
Buarbetrage von 69% pCt. der erft während eines längeren Zeit- 
vaums zu tilgenden Schuldjumme an fidh nicht gleichgeachtet werden 
fönnen, und da andererfeits pro 1850 der allgemeine Referve- 
Fonds die Obligationen zum Courfe von 45 pCt. abgegeben habe 
und feitens Der Regierung (nad) Seite 11 der Motive) fogar vot- 
ausgefebt werde, Die Derzeit no in Priyathänden befinolichen Oblt- 
gationen würden überhaupt Duchfchnittlich zum Eourfe vun 50 HEt. 
eingelöft werden Fönnen. Darauf, daß zur Zeit und namentlich 
nad) dem Stantshaushalte - Etat pro 1851 noch eine Averfional- 
funme von 1,633,000 NRthle. für die Tilgung der danziger Schul- 
den refersirt fer, fönne hierber infofern nichts ankommen, als der 
beabfichtigten Uebertragung die Feltftellung der Bedarfefunme, Die 
in maximo erforderlich werben Tönne, vorangehen müfje, und bie 
feitherige Beibehaltung jener höheren Summe dadurch zu erklären 
fei, daß feither Die getilgten Rapitalbeträge von der Averfionalfumme 
nicht vollftändig abgejchrieben worden, indem von den jährlich ver- 
wandten 115,000 Rthlr. jedesmal 92,000 Rikle. auf Verzinfung 
und nur 23,000 Rtbir. auf Kapitalstilgung in Anrechnung gebracht 
worden feten. ; 

Durch den Borfchlag der Regierung den Nominalbetrag ber 
qu, Obligationen in runder Summe mit 1,515,000 Rthlr, zu liber- 
fihreiben, werde alfo in der That die Staatsfchuld vermehrt und 
das Reiht ver Staatsgläubiger infofern verklebt, als nuch $. 22 der 
mehr citirten Allerhöchften Kabinets-Drdre vom 2, November 1822 
die Mebertragung einer provinziellen Staatsfihuld auf den Etat ver 
allgemeinen Staatsfhuld nur infomweit ftattfinden Eyine, als vanurd _ 
die Summe der Durch die Verordnung vom 17, Sanuar 1820 xeip- 
durch Die Alerhöchfte Kabinets-Drpre som 2. November 1822 feit- 
geftellten allgemeinen und provinziellen Staatefchulden in ihrer Ge- 
fammtheit nicht überfchritten. werde, 

Anderentheils, und fofern es fih um eine Entfchädigung des 
Refervefondg der allgemeinen Staaisfhuld fir die aus feinen Mit- 
tefn erworbenen Danziger Obligationen und Schuld - Anerfenntniffe 
handle, Eomme man zu demfelben Refultate. 

Der Refervefonds, mwelder im Befls des ganzen auf den An- 
theif des Staats fallenden Betrages am danziger Obligationen und 

Schuld » Anerfenntniffen fei, Tönne wie jeder andere Befiger von 
vergleichen Schulvdofumenten höchftens den dur bie Allerhöchfte 

Kabinete » Ordre vom 24. April 1824 feftgeftellten Conrswerth in 
Anfpruch nehmen, alfo pro 1851 69% pCt, und er twirrde, ich, iwie 
bereits erwähnt, jedenfalg beffer ftehen, wenn er für die in feinen 
Beftge befindlichen Obligationen jebt den gefehlich beftimmten Cours“ 
werth erhalte, als wenn das bieherige Tilgungsverfahren fortgefebt 
werde, 

Aus diefen Gefihtöpunkten und da, wie zugleich bemerkt wurde, 
die Gefammtlaft, welche dem Lande durch die Verzinfung und Til 
gung eines Betrags von 1,051,000 Athlr. in Stantsfchuldfheinen 
auferlegt werde, nicht erheblich abwmeiche von dem Betrage, det 
der Staat aufzuiwenden haben wirde, um in Gemäßheit der 
Allerhöcften Kabinetd - Drore vom 24, April 1824 mit, einer 

jährlichen Summe von 115,000 Rthlr, den Antheil des Staates 
an dem Schulventefte zu tilgen, wurde von einigen Bun 
der Kommiffton beantragt, den auf den Titel der Eonfohbir 
Staatsfhuld zu übertragenden Betrag auf 

kiuf, : 4,051,000 Thaler 
herabzufeben, ; e 

Gegen diefe Anfiht und zur Rechtfertigung bes Borfchlages
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‚der Regierung wurde zum Theil won den Regierungs = Kommilfa- 
rien, zum Theil von Mitgliedern. der Kommillion im Wefentlichen 
Tolgendes angeführt: 

Bei Entjcheidung der Trage, ob der Vorfeplag der Regierung 
den Betrng son 1,515,000 Rthlr. auf ben Titel der Tonfoltbirten 
Staatsfhuld zu übertragen, in, dem S. 22 der Mlerhöcften Kabi- 
nets - Drdre vom 2, Nosember 1822 feine “gefebliche Begründung 
finde, Fünne eö auf den Betrag und auf den Courswerth der. an 
noch uneingelöften, dem Stante zur Laft fallenden danziger Obli- 
gationen und Schuldanertenntniffe nad) dem Sinne, wie nad) dem 
MWortlaute des 9, 22 1 ec. überhaupt nicht ankommen, Der citirte 
$. 22 behalte. die Uebertragung einzelner, auf den Etats der 
Provinzialfhulden ftehenden Paffiva auf den Etnt ber 
allgemeinen Stantsfchuld var; er Fnüpft. diefe Mebertragung an die 
Bedingung, daß dadurch der gefeßlich feitgeftellte Oejammt- 
Betrag der Stantsfhuld nicht überfihritten werde. 

Für Die Ausübung der den Stantsgläuligern gegenüber da- 
felsft dem Stante vorbehaltenen Rechte wären daher allein die 
Kapitalbeträige maßgebend, die in den gefeßlich feftgeftellten, Etats 
als Paffioa des Staats vorgetragen feien. x 

Der Untheil des Staats an der danziger Treiftaatefhuld wäre 
urfprüngli mit einem Slapitalbetrage son 2,300,000 Rthle. in dem 
Etat der Provinzial - Stantsfhulden auggeworfen und bildete mit 
diefem Betrage einen Theil der dur die Allerhöghfte Kabinctg- 
Drdre som 22. November 1822 auf 25,914,694 Rthlr, 7 gG©r. 
beftinmmten Summe der prodinziellen Staatsfgulden. In dem Etat 
der Hauptverwaltung, Der Staatsfchulden pro 1851 fei diefer An- 
theil Des Staats nur. nod) mit 1,633,000 Athlr. ausgebracht, adı- 
dem en dem urfprünglichen Betrage alljährlich die Tilgungs- Tan- 
tieme mit einem Prozent in Abrechnung gejtellt worden, Nach dem 
Sinne und Wortlaut Des oft bezogenen $, 22 werde der Stast 
daher unzweifelhaft berechtigt fein, Den jest no auf dem Etat der 
provinziellen Stantsfchulden fiehenden Kapitalbetrag ad 1,633,000 
Rthle. auf den Etat der Eonfolitirten. Stantsfhuld zu übertragen 
er aa feinem vollen Betrage in Stantsfchulbfceinen zu ver- 
riefen. ' ; 

Wenn die Regierung davon abgefehen habe, tiefen ganzen 
Betrag zu Tonvertiven, Ylelmehr im Anfchluffe an den Nominal- 
Betrag der no ungetilgten auf den Antheil Ded Staats fal- 
Yenden danziger Obligationen u. f. w. vorfhlage, nur ben Betrag 
von 1,515,000 Rthie. auf den Titel der Tonfolidirten Stasisfhuld 
zu übertragen, die übrigen 118,000 Rthlr. aber von dem Etat ab- 
zufeen, fo werde am wenigften behauptet werden Tonnen, daß turd) 
diefe Operation ein Recht der Stantsgläubiger verleßt werde, 

Wenn hiergegen geltend gemacht fet, daß der auf bem Etat 
der provinziellen Schuld ftehende Betrag der Wirflichfeit nicht ent= 
fpredhe und felbft noch der BVBerifizivung bevürfe, fo feis zunädft zu 
bemerfen, daß Iediglich der -gefeglich feitgeftellte Etat maßgebend fei, 
daß es daher überhaupt nicht darauf anfomme, ned, für uläffig 
erachtet werben Tonne, die Prinzipien, nach welchen bei ‚Seftftellung 
des Etats verfahren fet, jet noch einer befonderen Erörterung zu 
unterwerfen. Zudem laffe jene Anficht unbeachtet, Daß es fih hier 
Yediglich um die. dur) die Mllerhöchite Kabinets-Dröre vom 2, Nio- 

 vemmber 1822 begründeten Rechte der Stantsgläubiger handle, Die- 
fon Rechten fei vollftändig Dadurch entfprochen, Daß von Der in Dem 
Etat der propinziellen Stantsfhulden urfpringlih ausgebrachten 
Averfionalfumme die dur die Mlerhöchfte Rabinets - Orbre vom 
2. November 1822 allgemein beflimmte Tilgungspotation mit einem 
Prozent alljährlich abgefihrieben fer. 

Wenn dur die im Sahre 1824, alfo nad) Erlaß der eben 
eitirten Kabinets-Ordre erfolgte felbftflännige Regulirung der ban- 
ziger Schuld der Staat in den Stand gefebt fei, außer Tem gefeh- 
lichen Tilgungsprogent auf den ganzen Aingbetrag bes urfprüng- 

lichen Kapitalbetrags alljährlich zur Tilgung zu verwenden, fo hat 

hierdurch) den Staatsgläubigern ein Recht auf Abfchreibung Des 

anzen auf diefe Weife getilgten Betrages nicht erwachfen Tünnen. 

3 ift jene Verwendung vielmehr ausfhliegtich zu ‚Sunften de8 

Staates erfolgt und der Stant unzweifelhaft befugt, über denjeni- 

gen Theil des anf dem prodinziellen Staatsfhulden-Ctat ftehenden 
er welcher am Schluffe der Tilgung erübrigt ift, frei 
zit verfügen. Ka 
Das diefer Anficht zu Grunde Fiegende Sachverhältnig if von 
der Stants-Negierung bereits in den Erläuterungen zum Etat der 

\ 

Staatsfhulden - Verwaltung für dns Sahı 1849 Anlagen zum, 
Staatshaughalts - Etat Band I. Seite 255) volftändig dargelegt. 
&s fei nicht zu verkennen und werde auch von ber Regierung 

mweber verabredet noch verhehlt, baf durch Wegfall des bisherigen 
Tilgungs- Beitrages. von 145,000 Rthlr, zwar der jährliche Auf- 
wand des Staats für die nächften Jahre fich nicht unbeventend 
vermindere, daß aber nad, Ausführung der oorgefhlngenen Kon- 
yertivung der Staat an Zins- und Tilgungs-Beträgen im Ganzen 
etwas mehr aufzubringen haben werde, als erforderlich fein würde, 
den Antheil des Staats an dem Refte der Sreiftantefchuld auf dem 
Wege der Aerhöchften Kabinets - Ordre vom 24, April 1824 zu | 
tilgen, 

Eine folde Erhöhung des Staats -Aufwandes in Folge einer- 
im Uehrigen Durch, Das, Gefes gerechtfertigten Konvertirung ftehe - 
indeffen — worauf e8 hier zunachft anfomme — Feinesfalle mit 
den Rechten der Stantsgläubiger im Widerfprud, Anderentheils 
fomme in Betracht, daß Die Stante - Regierung die vorgefchlagene 
Maßregel nicht einfeitig ausführen wolle, vielmehr die Mitwirfung 
der Kammern zu Derfelben fire nothmwendig gehalten und in An- 
fprud) genommen habe, fo wie ferner, Daß von dem im $, 1. c. 
vorbehaltenen Nechte Tediglih zu dem Zwei Gebraud gemacht 
werben folle, um die Mittel zur theilweifen Derung des pro 1851 
veranfihlagten Defizits zu gewinnen, und baß nad) erfolgter Feft- 
ftellung des Stantshaushaltg.-Etats die Kammern der Staats - Re- 
gierüng diefe Mittel nicht werden verweigern wollen. 

Dem wurde von anderer Seite jedod) Die Bemerkung entgegen- 
geftellt, daß man bereit fei, der Stants-Regierung die zur Beftrei- 
tung der Ausgaben erforderlihen Mitiel zu gewähren, daß e8 aber 
fich hier nur darum handle, ob die Iorm, in welcher diefe Mittel 
nad) dem Vorfhlage der Negierung befhafft werden follen, ange=, 
meffen und nady der Lage der Gefeggebung zuläffig fei. : 

3 wurde hierauf die allgemeine Disfuffion gefelojfen und 
zur Derathung der einzelnen Paragraphen des Gefeh - Entwurfs 
übergegangen. : 

aus. 1 des Gefeb- Entwurfs, 

‚Die Kommifflon erinnerte gegen den Sahalt des $. 1, daß der 
Smifhenfab „norbehaltlih ter Einziehung der aledann noch) rüd- 
jtändigen Beiträge‘, nachdem die Beiträge pro 1850 vollftännig ein- 
gezahlt feien und vrüdfichtlih der geftundeten Beiträge aus den. 
Sahren 1847, 1848 und 1849 fyeziell im $.7 des Entwurfs Die- 
pofition getroffen werde, nunmehr füglid ausfallen fünne, und be= 
fhloß fodann, den fraglichen Paragraphen in der angegeben Ge- 
ftalt zu fallen, 

Zu. % 2 
Die in der generellen Diskuffion bereits entwigelten und vor= 

ftehend dargelegten Anfichten wurden hierbei neuerdings in Betracht 
gezogen und Tem Borfnlage der Staats -Negierung gegenüber ber 
nachitehende Abinderungs- Borfihlag gemadıt: 

$. 2. Bon den am 1, Sannar' 1851 no zu tilgenden 
Danziger Sreiftantefhulden zum Nominalbetrage: von 
4,952,927 Athen. ift der vom Stante zu tilgende An 
theil don 1,515,908 Rtblen. zu dent nad) Art, 4 ver 
Kabinetd - Drdre vom 24: April 1824 berechneten 
Soursmerthe von 69% Prozent in runder Summe mit 

1,051,000 Rtylen. _ 
auf den Titel der Fonfplidirten Staatsfhuld zu üher- 
tragen, gleichzeitig aber von dem Etat der prosinziellen 
Stantsfhulden die zur Dedung diefer Schulden nod) 
en Averfionatfumme son 1,633,000 Rthlen, ab= 
aujeben. x 

3. Bom 1. Januar 1851 ab fällt der mit 115,000 
Atylen. jährlich ausgefegte Tilgungsbeitrag der Regie- 
rungs-Hauptkaffe zu Danzig, weg, dagegen werden Die 
Zinfen und das Tilgungsprogent für Die auf den Titel 
der fonfolidirten Staatsfihuld übernommenen 1,051,000 
Rthlr, mit beziehungsweife 36,785 Rthlen. und 10,510 
Rthlen. verausgabt, : 

‚4. Die dem Nefervefonds der allgemeinen Stantg- 
fehulden gehörigen Danziger Obligationen und. Schuld- 
Anerfenntniffe zum Oerfammtbetrage von 1,610,704 
Rthlen. 20 Sr. 141 Pf. werden in Gegenwart einer 
Deputation des Magiftrats zu Danzig dur einen 
Kommiffartus der Negterung vernichtet und Die ver- 
nichteten Obligationen mit ihren Geldbeträgen üffent- 
lich befannt gemacht, 

wonach die auf den Titel der Fonfolidirten Stantsfchuld zu über» 
tragende Summe mit 1,051,000 Rthlın, an die Stelle der im Grfeg- 
Entwurf proponirten 4,515,090 Rthlr, zu feben fei. Bet der Ab- 
ftiimmung wurde zuerjt über ben allgemeinen Grundfas, ob bie 
1,515,000 Rihlr. zum vollen Betrage oder aber zu dem reduzirten 
Betrage mit 1,051,000 Rtölen, in Staatsfehuldfcheine zu verman- 
deln feien, abgeftimmt und der Iehtgedachte Antrag mit 10 gegen 

7 Stimmen abaelehnt unk in zweiter Abjtimmung die Propofition 

im Gefeb-Entwurf mit 10 gegen 7 Stimmen angenommen. 

Sn Anflug an jenen Borfälag hielt es die Kommiljion unter 

Zugrundelegung Des adoptirten Grundfages für erforderlih, Dem 

8. 2 eine überfichtlichere umd Harere Safjung zu geben und benfel- 

ben zu dem Ende in mehrere Paragraphen zu zerlegen. Demge- 
mäß wurde von der Kommifflon_ mit übermiegender Otimmenmehr- 
heit befchloffen, daß an bie Stelle des, $. 2 des Entwurfs vier 
Paragraphen, nämlich SS. 2, 3, 4 und 5 ber heigegebenen Kom- 
miffionsfaffung treten follen. : 

Zu 9 
Der Anteil des Stadt Danzig und der Landgemeinden am dem
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ganzen Schuldenrefte beträgt am 1, Januar 1851 395,454 Rihlr, 
6 ©gr, 5 Pf, und befinden fi von den entfprechenden Schuldto- 
Tumenten im Befib des Nefervefonne 

der Stantsfhuld....... 94,796 Ahle, 26 Sur. 2 Pf. 
in Privathänden. ....... 300,657 - 10 = 3 = 

Summe 395,454 Rtbhlr.. 6 Ser. 5 Pf. 
Der Refervefonde überläßt dem ehemaligen Sreiftnnte die auf 

die Summe von 94,796 Rtyie, 26 Sgr. 2 Df. Iautenden Oblige- 
tionen ımd Schuld-Anerfenntniffe zu dem Duräfgnitts-Einkanfs- 

preife von ppr. 39% pCt, wohne sine Summe son beiläufig 
37,509 Rtble, zur Zahlung derfelben erforderlid) fein wird, Diefe 
Summe fol von der Anfäuferin in der Weife aufgebramt werden, 
daß fie Dafür während der fieben Jahren son 1851 bis 1857 nIl- 
3shrlich 5000 Rthlr, und im Sahre 1858 den Aeft mit 2500 Rthlr, 
ainfenfret einzuzahlen Hat, 

Die in Privathänden befindlichen Obligationen zum Betrage 
ad 300,657 Rthfe. 10 Sgr, 3. Pf, find von der Stadt Danzigund 
den betreffenden Landgemeinden einzulöfen. 

Dhmohl die Kommiffion die erheblihen Begünftigungen, welche . 
die Stanföregierung zum Bortheile der Stadt Danzig u. f. 1, will 
eintreten laffen, in vollem Maße wiiedigt und felbjt Höher glaubt 
Yeranfihlagen zu mülfen, ale. es in. ten Motiven gefchehen ift, in= | 
Dem ber Nefervefonds wohl bereiätigt wäre, einen höheren Courg 
für Die zu überlaffenden Obligationen zu fordern, während nad) dem 
Gefeb-Entwurfe der Staat nicht allein diefen Vortheif entbehren, 
fondern au noch Die Zinfen, melde das zum Anfaufe der frag- 
Hhen Obligationen erforderliche Kapital Durch andermeite rentbare 
DBenubung würde eingebradpt haben, neben den ratirlihen Zinfen 
bis zur gänzlicyen Abtragung der Anfaufsfunme verlieren will, fo 
Hat die Kommiffton Dennoch den BVBorflägen der Regierung nicht 
entgegentreten mögen, nachdem zu deren Begründung no ange- 
führt worden, daß die Schulden qu. dur Ariegs-Kalamitäten, 
welche fehr hart auf dem oft erwähnten Gebiete gelaftet haben, 
geößtentheils entftanden feien, und Daß wenigftens von Seiten Dan- 
3igs die Behauptung aufgeftellt werde, daß Durch die friiheren An- 
Tüufe des Nefervefonds am Hauptmarkte des Handels in Gtante- 
papieren ihr die günftigen Gelegenheiten mehr ober sueniger entzo- 
gen worden feien, ihrerfeits wohlfeile Einkäufe zu magen, Dazu 
iomimt, Daß Durd) die Emanation des vorliegenden, Gejeb-Entimur- 
Tes, im Falle der Annahme dur die Kammern, aller Wahrfchein- 
lichfeit nach der Cours der Obligationen qu. fteigen und Die Stadt 
Danzig wohl zu größeren Opfern, als in den Motiven angenums 
men, nöthigen werde, und daß überhaupt die Stants-Regierung, 
welche einfeitig Die Tilgungs-Grundfübe feftgeftellt habe, dabei vie 
Rüsfichten der Billigfeit nicht überfehen dürfe, Aus biefen Grin- 
den ift Die Kommiffion der Meinung gewvelen, von Bedenken zu 
abjtrahiren, welche gegen das sorgefchlagene Verfahren erhoben wer- 
den Tonnten, und fie empfiehlt die unveränderte Annahme des $. 3 
928 Öefeh-Entwurfes, reip. des $. 6 ber Konmilfiong-Borfchläge, 

Das Allegat des $. 3 im Gefeb-Entwurfe wird forann noch 
in $, 4, au ändern fein, 2 

Zu 9 A des Befeb- Entwurfs, 

Es if fohon wiederholt gefagt worden, daß die Bewohner des 
ehemaligen Treiftants- Gebietes, nah Annahme der Regierunge- 

Propofitionen, von jebt ab für die Einlöfung der in Privathänden 
noch befindlichen Obligationen zu forgen haben, und es wird in die- 
fem Paragraphen im Sntereffe der Gläubiger die Summe beftimmt, 
weldye Darauf alljährlich zur verwenden if. 

Da nun nad, den Tilgungs-Orundfäßen aus dem Jahre 1824 
die Abwidelung des Schulvdenverhältniffes möglicherweife - fi) bis 
zum Jahre 1873 hätte verziehen Fönen, nad) der Vorlage aber Die 
sollftäntige Befriedigung der Olfubiger fpäteftens im Jahre 1862 
erfolgt fein muß, fo glaubte die Kommifiton, obfhon von einer 
Seite Bedenken gegen Die vorgefchlagene Verminderung des bishe- 
rigen Tilgungsquantums angeregt wurden, den Vorfehlag der Re- 
gierung um fo eher annehmen zu müffen, als in diefer Bewilligung 
Yetiglicy eine Erleichterung zu erkennen ift, Die nirgendwo nachthei- 
lig wird amd Feine Rechte serfebt. 

Zug, 5 des Gefeh-Entwurfs 

wurde Tebiglich bie Einfhaltung ders Wortes „oder“ zmifchen el- 
binger — (Lanziger) Zeitungen befhloffen, weil Dermalen in Dan- 
zig feine Zeitungen beitehen und möglicherweife während der Ab- 
wiefungsfrift irgend eine Zeitung herausgegeben werden Könnte. 

Zu $, 6 des Öefeb-Entwurfs 

fand fi) nichts gu erinnern, 

Bu $. 7 De8 Sefeb-Entwaurfs, 

Das Beitrags-Berhältniß zwifhen der Stadt Danzig und den’ 
Landgemeinden iit dergeftalt regulitt worden, daß die Otadt jahre 
Tich 25,090 Rtylr. und Die befreffenden Landgemeinden 5000 Riylr, 
beizutragen haben, Die Stadt Danzig war, dur unginfige Ber- 
hältniffe gedrüdt, in den Zahven 1847, 1848 und 1849 nicht im 
Stanye, ihren Beitrag zur Tilgungsfaffe einzuzahlen, und eg ift 
ihr duch Nllerhächften Erfaß die Einzahlung diefer Raten big nach 
gänzlicher Beendigung des Tilgungsgefchäftes geftundet worden. 
Aug diefem Grunde tft gegen die Beftimmungen Diefeg Paragraphen 
Teine Erinnerung zu maden, 

$. 8d08 Gefeb- Entwurfs 

nimmt Die KRommilften ebenfalls ungerändert an, 
Nach vollendeter Disfuffion über die einzenen Paragraphen 

wird nunmehr Der ganze Entwurf nad der Saffung der Kommif- 
fion zur Abflimmung geftellt und mit 11 gegen 5 Stimmen ange- 
nommen, £ 

Die Kommiffion ftellt in Tolge Diefes Befchluffes hei der Kanı- 
mer ben Antrags 

dem Gefeb- Entwurfe in der Taffung der Kommuifflon die 
Auftimmung ertheilen zu wollen, 

Berlin, der 29, April 1851, 

Die Kommifften fir Tinanzen und Zulfe, 

von Patomw Borfidender). Simons (Referend),. Pohham- 
mer. Camphaufen von. Bederath,. Lenfing, Pelber, 
Krufe Kette. Niebel, von Hagen Sordan Gamet, 

Zellfampf, Schröder Sad, 
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Sufammenftellung 
der 

Abänderungs- Anträge der Rommiffion' 

zum 

Entwurf eines Gefekes 

über 

die Ubwidelung der Schulden des ehemaligen Freiflants und der Kommune Danzig. 

- Wegierungs- Entwurf, 

Entwurf eines Gefehes' 

wegen 

Abwidelung der Schulden des ehemaligen Freiftnatz 

und ber Kommune Danzig. 

N 
Der durch Artikel 6 der Kabinets-Drdre vom 24. April 1824 

(Bejed-Sammlung Seite 82) gebildete Fondg zur Tilgung der 
Schulden des ehemaligen Freiftants und der Kommune Danzig wird 
mit dem 31, Dezember 1850, vorbehaltlich der Einziehung der als- 
Dann noch rüdftändigen Beiträge, gänzlich gefchloffen. 

= 6 
Bon 1, Sanuar 1851 ab fait der mit 115,000 Rthlr, jähr- 
ausgefebte Tilgungsbeitvag der Regterungs-Hauptlaffe zu Dan- 
weg. i 

a Die alsdanı noch Dem Neferyefonds der allgemeinen Staats- 
Thulden gehörigen banziger Obligationen und Schuld-Anerfennt- 
niffe werden, in Oegenwart einer Deputation des Magiftrats zu 
Danzig, dur einen Kommifjariug der Regierung vernichtet umd 
die vernichteten Obligationen mit ihren Gelobeträgen öffentlich ber 
Tannt gemacht, 

Bon der im Etat der Stantsfchulden-Tilgungskaife für das 
Sohr 1851 zur Deeung der danziger Freiftants-Schulden ausge- 
worfenen Averftonalfumme von 1,633,000 Athle, ift der Betrag yon 

4,515,000 Rthlr, 
anf den Titel der Eonfolidirten Staatsfchuld zu übertragen, jedoch) 
nicht bejonders in Stants-Schuldfheinen zu verbriefen, fondern 
nach dem Börfen-Courfe am Tage ver Publication des gegenwär- 
tigen Gefebes der Haupt-Berwaltung der Staatsfchulden auf die- 
jenigen 1,673,264 Rtblr. in Anrechnung zu bringen, welde in dem 
Staatshaushalts-Etat für das Sahr 1851 zur Tilgung von Staatg- 
Shuldfheinen ausgeworfen nd. 5 

Die übrigen 118,000 Rthe, find som Etat für Das Jahr 1851 
abaufeben, 

Anl. 3. d& Derbandl, d, I. Rammer, Seil, 3. Preuf, Staaten) 

Borfhläge der Kommtffion. 

$.1. 
Der durch Artikel 6 der Kabinets-Drdre vom 24. April 1824 

(Sefeb-Sammlung Seite 82) gebildete Fonds zur Tilgung der Schul- 
den des ehemaligen Hreiftants und Der Kommune Danzig tft mit 
Ablauf des Jahres 1850 zu fhließen. 

$ 2, 

Bon den am 1, Januar 1851 noch zu tilgenden Danziger Sret- 
ftantöfehulden zum Oefammtbetrage von 1,932,927 Athir. ift der 
vom Staate zu tilgende Antheil von 1,515,908 Athlr. zu dem nad) 
Artikel 4 ber SKabinets-Drdre vom 24. April 1824 beredineten 
Eyursmwerthe von 69% pCt, in runder Summe mit 

4,515,000 Rtäle, Si 
auf den Titel der Tomfoltdirten Staatsfhuld zu übertragen, gleich- 
zeitig aber von dem Etat der proinziellen Stantsfchulden Die zur 
Dedung der Danziger Schulden no ausgemorfene Averfionalfumme 
von 1,633,0090 Rthle, abzufesen, 

EN 0: 
Bon 1. Januar 1851 ab füllt der mit 115,000 Rtäle, jähr- 

lich ausgefehte Tilgungsbetrag der Regierungs-Hauptlaffe zu Dan- 
zig weg, dagegen werben die Zinfen und das Tilgungsprogent für 
die auf den Zitel der Tonfolibirten Stantsfguld übernommenen 
1,515,000 Rthle, mit beziehungsmelfe 53,025 Atylr. und 15,150 
Rthlr. verausgabt. : 

$. A, 
Die dem Refervefonds der allgemeinen Staatefihulden gehöti- 

gen banziger- Obligationen und Schulvanerfenntniffe zum Gejanmt« 
betrage von 4,610,704 Rthlr. 20 Sgr. 11 Pf. werben, in Gegen« 
wart einer Deputation des Magiftrats zu Danzig, Durch einen 
Kommiffarius der Regierung, vernichtet und bie vernichtelen Oblt« 
gattonen mit ihren Gelbbeträgen Sffentlich befannt gemacht, 

$. 5. 
Die dem Refervefonds als Erfab für den in Fonfolibiete 

Staatsfchulden umgewandelten Antheil ($. 3) zuftchenden Staats- 
fhulofgeine werben nebft ben dazu gehörigen Zinscoupong Hoi 

162 .
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Regterungs- Entwurf. 

$. 3. 
Zur Abldfung ihrer Schuldrate an den im $. 2 gedachten 

Dbligationen bezahlen Die Stadt Danzig und die zum ehemaligen 
Freiftnatsgebiete gehörig gemefenen Landgemeinden an die Staate- 
fhulden-Tilgungstaffe die Summe von 37,500 Rthlr., und zwar in 
den fieben Fahren 1851 bis 1857 jährlih 5000 Athlr. und im 
Sabre 1858 den Reft mit 2500 Rihle. 

$. 4 
Die übrigen no umlaufenden Obligationen und Schuld-An- 

erfenntniffe im Nominalbetrage von 
300,657 Rthlr. 10 Sgr. 3 Pf. 

werben, unter Garantie des Staats, von der Stadt Danzig und 
den übrigen Bewohnern des ehemaligen Freiftnats » Gebiets allein 
getilgt. Die von ihnen hierauf zu verwendende Summe wird auf 
20,000 Rikir. jährlich ermäßigt, weldhe mit den nach) $. 3 zu zah- 
lenden 37,000 Rtbfen. in der nämlichen Art zu erheben find, wie 
die bisherigen Tilgunggbeiträge. 

Go 
Die Tilgung gefchieht unter Aufficht der Regierung zu Danzig 

durch Ankauf der Obligationen und Schuld-Anerkenntniffe, infofern 
fie unter den im Art, 4 der Drdre vom 24. April 1824 feitge- 
febten Eourfen zu erhalten find; fonft aber werben die einzuziehen 
den Schuldverfhreibungen nad Maßgabe der Drvre vom 13. April 
41825 (Gefeb-Sammlung Seite 55) durch Berloofung beftimmt 
und folche ihren Inhabern durch Bekanntmachung in den Amtö- 
blättern der Regierungen zu Danzig und Potsdam, fo wie in den 
berliner und elbinger (banziger) Heitungen, Drei Monate vor dem 
Zahlungstermine gekündigt. : 

$. 6 
Sahrlih nah dem Schluffe der Tilgungsrechnung werben die 

eingelöften Schuld-Dokumente in Gegenwart einer Deputation des 
Magiftiats zu Danzig von einem Kommtlfarius der Regierung 
a und mit der Summe ihrer Geldbeträge öffentlich befannt 
geracht, 5 ; 

$.27. 
Die der Stadt Danzig für die drei Sahre 1847, 1848 und 

4849 geftundeten und aus dem Nefervefondg der allgemeinen 
Staatsihulden vorgefihoffenen Tilgungsbeitiige von 75,000 Athlrn, 
werden in den nächften auf Die Beendigung ber-nach $. 4 zu be= 
wirkenden Tilgung folgenden drei Sahren in Drei gleichen Raten 
an die Staatöfchulden-Ttlgungsfaffe abgetragen. 

Serster 
Die Mintjter der Sinanzen und des Innern find. mit der Aus- 

führung diefes Gefebes beauftragt. 

Beglaubigt: 

Der Slnanz-Minifter, Der Minifter des Innern. 

yon Rabe, von Weftphalen. 

Borfhläge der Kommtffion. 

4. Sannar 1851 ab dem Finanz-Minifter zur Beftreitung der lau- 
fenden Ausgaben des Jahres 1851 zur Dispofition geftellt. 

$. 6. 
Zur Ablöfung ihrer Schuldrate an den im $. 4 gedachten 

Obligationen bezahlen die Stadt Danzig und die zum ehemaligen 
Sreiftantsgebiete gehörig gewefenen Landgemeinden an die Gtaats- 
fhulden-Tilgungsfaffe die Summe von 37,500 RAthlr., und zwar in 
den fteben Sahren 1851 bis 1857 jährlich 5,000 Rthle. und im 
Sahre 1858 den Reft mit 2500 Rthlr. 

Ne 
Die übrigen noch umlaufenden Obligationen und Schuld- 

Anerfenntniffe im Nominalbetrage von 
300,657 Rtblr. 10 Sgr. 3 Pf. 

werden, unter Garantie des Staats, von der Stadt Danzig und 
ben übrigen Bewohnern des ehemaligen Freiftantsgebiets allein ge- 
tilgt. ie son ibmen hierauf zu Herwendende Summe wird auf 
20,000 Rthfr. jährlich ermäßigt, welche mit den nach $. 6 zu zahe 
Ienden 37,000 Rthlr, in der nämlichen Art zu erheben find, mie 
die biäherigen Tilgungsbeiträge. \ 

Se. 
Die Tilgung gefchieht unter Aufficht der Regierung zu Dan- 

zig durch Ankauf der Obligationen und Schuld-Anerfenntniffe, in- 
fofern fie unter den im Art, 4 der Drdre vom 24. April 1824 
feftgefesten Courfen zu erhalten find; fonft aber werben Die einzu- 
ziehenden Schuldverfchreibungen nach Mabgabe der Drdre vom 13. 
April 1825 (Gefeb- Sammlung Seite 55) tur Berloofung be- 
ftimmt und foldhe ihren Suhabern Durch Bekanntmachung in den 
Amtshlättern der Regierungen zu Danzig und Potsdam, fo wie in 
den berliner und elbinger vder Danziger Zeitungen, drei Mo- 
nate vor dem Zahlungstermine, gekündigt, - 

5.29. 
Sahrlih nah dem Schluffe der Tilgungsrechnung werden die 

eingelöften Schuld-Dofumente in Gegenwart einer Deputation des 
Magiftrats zu Danzig von einem Kommiffarius der Regterugg 
vernichtet und mit der Summe ihrer Geldbeträge öffentlich befannt 
gemacht. 

$.: 10. 
Die der Stadt Danzig für die drei Jahre 1847, 1848 und 

1849 geftundeten und aus dem Mefervefondg der allgemeinen 
Stantsfhulden vorgefihoffenen Tilgungsbeiträige von 75,000 Athlr. 
werden in den nähften auf die Beendigung der nad), $, 7 zu be= 
wirkenden Tilgung folgenden drei Jahren in drei gleichen Raten 
an die Stantsfchulden-Tilgungskaffe abgetragen. 

sett: F 
Die Minifter der Finanzen und des Innern find mit der Aug- 

führung diefes Gefeges beaufträgt. 


